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AMTLICHE NACHRICHTEN 
DANK AN DIE WAHLHELFERINNEN UND WAHLHELFER  
 
Die Gemeinde Aicha vorm Wald bedankt sich hiermit sehr herzlich bei allen 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfern, die bei der Kommunalwahl am Sonntag,  
den 08. März 2026 sowie am darauffolgenden Montag im Einsatz waren. 
 
Ohne die Mithilfe von Euch Ehrenamtlichen wäre eine Wahl unvorstellbar.  
Deshalb nochmals „DANKE“ an alle. 

Gemeinde Aicha vorm Wald                 
Georg Hatzesberger, 1. Bürgermeister 

 
-  -  - 

 

RAMADAMA – AKTION 2026      
       

Saubere Dörfer, Plätze, Straßen, Wälder, Wiesen und Felder wollen wir doch alle 
haben!!! 
Deshalb organisiert die Gemeinde Aicha vorm Wald wieder eine Ramadama–Aktion 
für alle Bürgerinnen und Bürger (auch Kinder und Jugendliche, Vereine, 
Organisationen usw.) mit der Bitte um zahlreiche Beteiligung.  
 
Unterstützt wird diese Aktion natürlich von unserem gemeindlichen Bauhof. 

  
TERMIN:  Samstag, 28. März 2026 von 10.00 – 13.00 Uhr               

 
Getränke und eine anschließende gemeinsame Brotzeit sind natürlich fest mit 
eingeplant.  
 
Treffpunkt:  in Weferting am Feuerwehrhaus um 10.00 Uhr 
                     in Aicha v.W. am Bauhof um 10.00 Uhr  
 
Wir freuen uns auf eine sinnvolle Ramadama–Aktion und hoffen auf ein gutes 
Gelingen. 

Georg Hatzesberger 
        1. Bürgermeister 

 
-  -  - 
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________________________________________________________________________________________________ 

 
Besuch im Rathaus 
 
Am 24.2.26 besuchte die 4.Klasse im Rahmen des HSU-Unterrichts das Rathaus in Aicha. 
Bürgermeister Georg Hatzesberger begrüßte die Schülerinnen und Schüler im Sitzungssaal der Gemeinde. 
Anschließend führte er die aufmerksamen Kinder durch das Gebäude und erklärte die einzelnen Räume und 
Ämter. Auch für die vielen Fragen der Schüler nahm sich Herr Hatzesberger viel Zeit. Zum Schluss bekamen 
die Kinder sogar eine Brotzeit spendiert, über die sie sich sehr freuten. Die zwei Stunden im Rathaus 
vergingen für die Klasse wie im Flug. 

 

-  -  - 
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ACHTUNG HUNDEHALTER 
 
Seitens der Gemeinde wird immer wieder festgestellt, dass Hunde gehalten werden und diese bei der Gemeinde 

nicht angemeldet sind. Gemäß § 10 der Satzung für die Erhebung der Hundesteuer ist jeder Hundehalter 

verpflichtet, einen über vier Monate alten Hund unverzüglich bei der Gemeinde anzumelden. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Nichtanmeldung eines Hundes eine Steuerhinterziehung im Sinne von § 370 

Abgabenordnung darstellt und entsprechend verfolgt werden kann. 

 

Die Gemeinde behält sich vor, die Hundehalter eventuell stichprobenartig zu überprüfen. Falls Sie es bisher 

versäumt haben Ihren Hund anzumelden, so ist dies im Steueramt, Zimmer 1, nachzuholen. 

 

 

Nähere Informationen hierzu: 

 

Steuerpflicht 
Steuerpflichtig ist, wer einen über vier Monate alten Hund hält. Der Eigentümer des Hundes haftet für die Hundesteuer, auch wenn er 

den Hund nicht selbst hält. Die Hundesteuer ist eine unteilbare Jahressteuer und daher stets in voller Höhe zu entrichten, auch wenn der 

Hund nicht während des ganzen Jahres gehalten wird. Dauert die Hundehaltung weniger als drei Monate, entsteht keine Steuerpflicht. 

 

Anmeldepflicht 
Wer einen steuerpflichtigen Hund im Laufe eines Jahres erwirbt, hat dies ohne Rücksicht darauf, ob die Hundesteuer für ihn bereits 

entrichtet ist oder nicht, anzuzeigen. Wer einen noch nicht vier Monate alten Hund hält, muss ihn nach Erreichen des Alters von vier 

Monaten beim Steueramt anmelden. 

 

Abmeldepflicht 
Wird ein Hund während des Rechnungsjahres abgegeben oder getötet, oder ist er verendet oder entlaufen und nicht mehr 

zurückgekehrt, so muss er beim Steueramt abgemeldet werden. Über Weggabe oder Tötung sind Nachweise vorzulegen. 

 

Wohnungswechsel/Veräußerung 
Bei Wohnungswechsel von Hundehaltern wird um Angabe der neuen Anschrift gebeten. Der Veräußerer hat dem Steueramt Name und 

Anschrift des neuen Besitzers bekannt zu geben. 

 

Ersatzhund 
Wird anstelle eines verendeten oder getöteten Hundes ein Ersatzhund angeschafft, so ist dies dem Steueramt anzuzeigen. Als Ersatzhund 

gilt ein nach dem Verenden oder der Tötung des versteuerten Hundes neu angeschaffter Hund oder ein bereits gehaltener Hund, der 

erst vier Monate alt wird. 

 

Hundezeichen 
In der Gemeinde Aicha vorm Wald werden keine Hundezeichen ausgegeben. Der Hund wird bei der Anmeldung EDV-technisch erfasst. 

Benötigen Sie eine Bestätigung über die ordnungsgemäße Hundehaltung, so erhalten Sie diese von uns auf Antrag kostenlos ausgestellt. 

 

 

Gemeindeamt Aicha vorm Wald 

       Telefon 08544/9630-22 

-  -  - 
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Ein Klick zu viel – Online-Vertrag abgeschlossen?  

VerbraucherService Bayern bietet Checkliste 

 

Streaming-Dienste, Apps oder vermeintlich kostenlose Probeabos – Verträge werden häufig mit wenigen Klicks im Internet 

abgeschlossen. Was bequem klingt, birgt auch Risiken: Unklare Vertragsbedingungen, automatische Verlängerungen und versteckte 

Kosten führen dazu, dass Verbraucherinnen und Verbraucher regelmäßig ungewollt in langfristigen oder teuren Verträgen 

feststecken. Besonders im digitalen Raum fällt es schwer, auf den ersten Blick zu erkennen, ob ein Angebot seriös ist und welche 

Verpflichtungen tatsächlich eingegangen werden. Daher gilt es, sich vorab ausreichend Zeit zu nehmen, Angebote zu vergleichen 

und kritisch zu prüfen.  

Der VerbraucherService Bayern im KDFB e. V. (VSB) bietet eine praktische Checkliste zur Prüfung von Online-Verträgen. 

Checkliste: 

 Anbieter prüfen: Werfen Sie einen Blick ins Impressum. Unklare oder fehlende Anbieterangaben sind ein Warnzeichen. 

 Preis & Kosten: Sind alle Kosten transparent genannt? 

 Leistungen & Bedingungen: Ist die Ware oder die Dienstleistung verständlich beschrieben? 

 Vertragslaufzeit & Kündigungsfrist checken 

 Widerrufsrecht prüfen 

 Bestellübersicht prüfen: Sind alle Angaben korrekt, bevor Sie verbindlich bestellen? 

 Blick ins Kleingedruckte! Sind dort versteckte Kosten oder Gebühren? 

 Dringender Handlungsdruck ist ein Warnzeichen! („Jetzt kaufen, nur noch zwei Exemplare verfügbar!“, abzählender 

Countdown) 

 Unklare Vertragsbedingungen: Schließen Sie nur ab, was Sie verstehen. 

 Bestellbutton vorhanden? Die Zahlungspflicht muss eindeutig sein, zum Beispiel „jetzt kaufen“ oder „bezahlen“. 

Weiterführende Informationen finden Sie in unserem VSB-Tipp. 

***  
Digitale Haushaltsgeräte – Komfort mit Risiko 

 
VerbraucherService Bayern gibt Tipps 
 
Smarte Haushaltsgeräte sind heute weit mehr als vernetzte Waschmaschinen, die durch effiziente Waschprogramm 
Energie einsparen oder intelligente Kühlschränke, die sich über Sprach,- oder Smartphonesteuerung bedienen lassen. 
Helfen die digitalen Geräte einerseits dabei, Energie und Ressourcen effizient zu nutzen, sind sie andererseits auch ein 
mögliches Ziel für Hackerangriffe. Der VerbraucherService Bayern im KDFB e. V. (VSB) informiert und gibt Tipps. 
 
Smarte Geräte beeinflussen Komfort, Energieeffizienz, Datensicherheit und Nachhaltigkeit grundlegend. Die 
Effizienzgewinne durch digitale Hausgeräte sind besonders relevant vor dem Hintergrund steigender Energiepreise und 
den CO2-Reduktionszielen. Aber: „Laut dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sind Hackerangriffe auf 
den Privathaushalt eine reelle Gefahr“, warnt Eva Kirchberger, Hauswirtschaftsexpertin beim VSB: „Regelmäßige 
Updates und eine kluge Passwortverwaltung sind unabdingbar.“ 
 
Sicherheitstipps für Verbraucherinnen und Verbraucher: 
•             Spielen Sie regelmäßig Updates auf. 
•             Sichern Sie Ihre Geräte mit unterschiedlichen Passwörtern. 
•             Wechseln Sie die Passwörter regelmäßig. 
•             Nutzen Sie wenn möglich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zum Freischalten Ihrer Geräte.  
•             Fragen Sie nach, wo sich der Server des Geräts befindet. In Deutschland und Europa gelten höhere         
Sicherheitsstandards als in China oder USA. 
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Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt Passau 

 
Programm 2026 
 
Fr. 20.03.2026         19.00 Uhr  

 
Aktion Klimafasten des Landkreises Passau unter dem Motto:  
 

Mut zu mehr Wildnis im eigenen Garten 

 
Beiträge: Natur- und Umweltschutz im Garten – Ideen und Möglichkeiten  

                      (Kreisfachberaterin Gundula Hammerl) 

   
                      Ein Garten für Schmetterlinge und Bienen  

                      (Leiter Umweltstation Haus am Strom Dr. Ralf Braun-Reichert) 
 

WO: Gasthaus Spetzinger, Passauer Str. 13, 94121 Salzweg 
 

Informationen zur kostenlosen Veranstaltung erhalten Sie bei der Nachhaltigkeits- und Klimamanagerin des Landkreises 

Passau Frau Teresa Schreib 
 

Tel.: 0851/397-2795 
klimaschutz@landkreis-passau.de 

-  -  - 
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Letzter Annahmetag für Inserate ins nächste Gemeindeblatt  
(KW 13/2026) ist 

   Mittwoch, 18. März 2026!!! 
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